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Information: 
 
Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Stadt Wolmirstedt vom 12.10.2018 zur Landesver-
ordnung über die NATURA 2000 Gebiete (Ergänzung) zur Kenntnis 
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Sachdarstellung: 
 
Landesverordnung über die NATURA 2000 Gebiete (Ergänzung)  
hier: Stellungnahme der Stadt Wolmirstedt vom 12.10.2018 
 
Mit Schreiben vom 20.07.2018 informierte das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Re-
ferat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Stadt Wol-
mirstedt, dass der Entwurf der Landesverordnung über die NATURA 2000 Gebiete ergänzt 
wurde und eine weitere öffentliche Auflegung erfolgen muss. 
 
Von Oktober bis Dezember 2017 fand erstmalig das öffentliche Beteiligungsverfahren zur 
Sicherung der NATURA 2000-Gebiete in Sachsen-Anhalt mittels einer landesweit gültigen 
Verordnung (N2000-LVO SLA) statt. 
 
Die Darstellung der sensiblen Uferbereiche an der Elbe im Vogelschutzgebiet „Elbaue 
Jerichow“, im FFH-Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ und im FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg war, aufgrund zu diesem Zeitpunkt nicht 
abgeschlossener Abstimmungen, noch nicht Bestandteil der ersten Auslegung. Im Rahmen 
der Abwägung kam es außerdem zu einer Regelungsergänzung im Vogelschutzgebiet 
„Elbaue Jerichow“. 
 
Daher war es erforderlich, die ausgewählten Karten und ergänzten Verordnungsdokumente 
neu auszulegen. 
 
Die öffentliche Auslage der Unterlagen erfolgte in der Stadtverwaltung Wolmirstedt im Zeit-
raum vom 09.08.2018 bis zum 10.09.2018. Darüber hinaus bestand bis zum 25.09.2018 die 
Möglichkeit, zu den einwendungsrelevanten Verordnungsinhalten schriftliche Stellungnah-
men einzureichen. Im Zug der öffentlichen Auslage gingen keine Stellungnahmen in der 
Stadtverwaltung Wolmirstedt ein. Es wurden weiterhin keine Anregungen, Hinweise und Be-
denken zu Protokoll gegeben.  
 
Gleichfalls wurde die Stadt Wolmirstedt zur Abgabe ihrer Stellungnahme aufgefordert. 
Grundsätzlich konnte nur Stellung zu den geänderten Karten und Textpassagen bezogen 
werden. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat die Stadt Wol-
mirstedt mit Schreiben vom 12.10.2018 ihre Bedenken zur Sicherung des Hochwasserschut-
zes geäußert. Die Stellungnahme ist der Informationsvorlage als Anlage beigefügt. 
 
 
 

 
Anlage: Stellungnahme der Stadt Wolmirstedt vom 12.10.2018 
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